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§ 26 BImmoG Bedienstete der
Lander

BImmoG - Bundesimmobiliengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

§ 26.

Zur Gewahrleistung der notwendigen Kontinuitdt im Bereich der Bau- und Liegenschaftsverwaltung ist von einem
entsprechenden Personalbedarf seitens der Immobilienmanagementgesellschaft des Bundes mbH auszugehen, der
mit dem Ubernommenen Personal der Bundesgebdudeverwaltung Osterreich nicht gedeckt werden kann. Die
Gesellschaft hat daher diesen Bedarf nach Maligabe von Vertragen, die mit den betroffenen Bundeslandern
abzuschlieRen sind, durch Heranziehen von Landesbediensteten, die bis zum 31. Dezember 2000 mit einschlagigen
Aufgaben der Bau- und Liegenschaftsverwaltung im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung gemal Art. 104 B-VG
betraut sind, zu decken.

In Kraft seit 30.12.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bimmog/paragraf/26
file:///

	§ 26 BImmoG Bedienstete der Länder
	BImmoG - Bundesimmobiliengesetz


